
132, 

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Resolutionen,
die von der Generalkonferenz der Internationalen Atomener-
gie-Organisation auf ihrer zweiundfünfzigsten ordentlichen
Tagung verabschiedet wurden133, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Ergebnis des Weltgip-
fels 2005, das auf der Plenartagung auf hoher Ebene der sech-
zigsten Tagung der Generalversammlung am 16. September
2005 verabschiedet wurde134, und der Verabschiedung der
Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämp-



II. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ersten Ausschusses

191

unterstreichend, wie wichtig ein umfassender und inte-
grierter Abrüstungsansatz ist, der sich auf die Ausarbeitung
konkreter Maßnahmen stützt,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Sachverständi-
gengruppe über die Munitions- und Sprengstoffproblema-
tik138, 

unter Hinweis auf die Empfehlung in Ziffer 27 des Be-
richts, den der Vorsitzende der Offenen Arbeitsgruppe zur
Aushandlung eines internationalen Rechtsinstruments zur Er-
möglichung der rechtzeitigen und zuverlässigen Identifika-
tion und Rückverfolgung illegaler Kleinwaffen und leichter
Waffen durch die Staaten vorgelegt hat, wonach die Frage der
Munition für Kleinwaffen und leichte Waffen als Teil eines
im Rahmen der Vereinten Nationen durchgeführten geson-
derten Prozesses umfassend behandelt werden soll139, 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Tätigkeiten
und Maßnahmen auf regionaler und subregionaler Ebene zur
Frage der konventionellen Munition,

unter Hinweis auf ihren Beschluss 59/515 vom 3. Dezem-
ber 2004, ihre Resolution 60/74 vom 8. Dezember 2005 und
ihre Resolution 61/72 vom 6. Dezember 2006, mit der sie be-
schloss, die Frage der Bestände überschüssiger konventionel-
ler Munition in die Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten
Tagung aufzunehmen,

1. legt allen interessierten Staaten nahe, auf freiwilliger
Grundlage und nach Maßgabe ihrer legitimen Sicherheitsbe-
dürfnisse zu bewerten, ob Teile ihrer Bestände konventionel-
ler Munition als überschüssig betrachtet werden sollten, und
erkennt an, dass die Sicherheit solcher Bestände in Betracht
gezogen werden muss und dass angemessene Kontrollen hin-
sichtlich der Sicherheit und Sicherung der Bestände konven-
tioneller Munition auf nationaler Ebene unverzichtbar sind,


